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Inhalt: 
 
 
 Lfd. Nr. Datum Titel Seite 

 
 7.) 04.03.2024 Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des 20 

Bebauungsplanes Nr. 81 d „Baugebiet zwischen Rosen-
straße und Heimstättenweg“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 
 8.) 04.03.2024 Bekanntmachung der 14. Änderung des Bebauungsplanes 25 

Nr. 8 „Baugebiet Altstadt“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 
 9.) 04.03.2024 Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes  31 

Nr. 14 „Baugebiet Grüner Weg“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 
 10.) 04.03.2024 Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 34 c „Baugebiet 36 

im Bereich Erich-Kästner-Straße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 
 11.) 04.03.2024 Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 119 „Baugebiet 40 

Schulzentrum“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 
 12.) 04.03.2024 Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 120 „Baugebiet 44 

östlich der Lambertischule“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 
 13.) 04.03.2024 Bekanntmachung der 3. Änderung der Stellplatzsatzung der 48 

Stadt Ochtrup (StpS) 
 

http://www.ochtrup.de/
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7.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 81 d „Baugebiet zwischen Rosenstraße und Heimstättenweg“ der Stadt 
Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 d „Baugebiet zwischen Rosen-
straße und Heimstättenweg“  
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 die Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 81 d „Baugebiet zwischen Rosenstraße und Heimstättenweg“ gemäß § 10 BauGB 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB  als Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Erweiterung von überbaubarer Fläche 
zum Zwecke der Wohnbebauung. Gleichzeitig wird die planungsrechtliche Sicherung des Be-
stands sowie die Ermöglichung einer maßvollen Nachverdichtung angestrebt. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Nordosten durch den Langenhorster Weg tlw., 
 
im Südosten durch den Heimstättenweg, 
 
im Westen durch die Rosenstraße tlw.. 
 
Die angegebenen Straßen liegen in der Flur 68 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben.  
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Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes einschließlich Begründung kann im Fach-
bereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-351, per E-Mail: sina.lenz@ochtrup.de oder schriftlich wird 
gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de, Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung in Kraft. Mit 
Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
  

mailto:sina.lenz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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8.) Bekanntmachung der 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Bauge-

biet Altstadt“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Baugebiet Altstadt“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 29.02.204 die 14. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 8 „Baugebiet Altstadt“ gemäß § 10 BauGB im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als 
Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Gemäß der § 10 Abs. 1 BauGB sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird die 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 "Bauge-
biet Altstadt" der Stadt Ochtrup im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als Satzung und die Begründung 
hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die bessere Ausnutzung der Grundstücks-
flächen. Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt be-
grenzt: 
 
Im Norden: durch die Hinterstraße tlw. (südliche Flurstücksgrenze der Gasse zwischen 

den Häusern Weinerstraße 24 und 26), 
 
im Osten: durch die Weinerstraße tlw., 
 
im Süden: durch die südliche Grenze des Flurstücks 438, 
 
im Westen: durch den Westwall tlw. (westliche Grenze des Flurstücks 438) sowie die 

westliche Grenze der Hinterstraße tlw. 
 
Die angegebenen Straßen und Flurstücke liegen in der Flur 23 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben.  
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Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-352, per E-Mail: denis.ultee@ochtrup.de oder schriftlich wird 
gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de , Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplanes in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
  

mailto:denis.ultee@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
 
48607 Ochtrup, den 03.04.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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9.) Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Bauge-
biet Grüner Weg“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 03.04.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Baugebiet Grüner Weg“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14 „Baugebiet Grüner Weg“ gemäß § 10 BauGB im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als 
Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Nachverdichtung des Innenbereiches. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Gronauer Straße tlw., Flur 31, 
 
im Osten durch die östliche Grenze des Flurstückes 101, Flur 31, 
 
im Süden durch die Straße Grüner Weg tlw., Flur 34, 
 
im Westen durch die Lessingstraße tlw., Flur 37. 
 
Die angegebenen Flure, Flurstücke und Straßen liegen in der Gemarkung Ochtrup. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. Der Flächennutzungsplan wird im Wege 
der Berichtigung angepasst. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
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eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich 
wird gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de, Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplanes in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

mailto:angelika.kurz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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10.) Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 34 c „Baugebiet im Bereich 
Erich-Kästner-Straße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 34 c „Baugebiet im Bereich Erich-Kästner-Straße“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 den Bebauungsplan Nr. 34 c 
„Baugebiet Erich-Kästner-Straße“ gemäß § 10 BauGB im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als Satzung 
einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung des Be-
stands sowie die Ermöglichung einer maßvollen Nachverdichtung. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Weilautstraße tlw., 
 
im Osten durch die östliche und südliche Grenze des Flurstückes 53, Flur 32, sowie 

die östliche Grenze des Flurstückes 66 tlw., Flur 32, und die Verlängerung 
dieser bis auf die Mitte der Prof.-Katerkamp-Straße, 

 
im Süden durch die Prof.-Katerkamp-Straße tlw., 
 
im Westen durch die Augustin-Wibbelt-Straße tlw.. 
 
Die angegebenen Flure, Flurstücke und Straßen liegen in der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
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eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-352, per E-Mail: denis.ultee@ochtrup.de oder schriftlich wird 
gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de , Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

mailto:denis.ultee@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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11.) Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 119 „Baugebiet Schulzent-
rum“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 119 „Baugebiet Schulzentrum“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 den Bebauungsplan Nr. 119 
„Baugebiet Schulzentrum“ gemäß § 10 BauGB im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als Satzung ein-
schl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung und Er-
weiterung des Schulzentrums im Bereich des Gymnasiums und der Realschule. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im anliegenden Plan geometrisch eindeutig gekennzeichnet 
und umfasst einen Teilbereich des Flurstücks 537, Flur 67, südlich der Beethovenstraße im 
Bereich des Gymnasiums und der Realschule und nordwestlich des Sportplatzes. 
 
Die angegebene Flur und das Flurstück liegen in der Gemarkung Ochtrup 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich 
wird gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de , Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-

mailto:angelika.kurz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
  

http://www.ochtrup.de/
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12.) Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 120 „Baugebiet östlich der 
Lambertischule“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 120 „Baugebiet östlich der Lambertischule“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 den Bebauungsplan Nr. 120 
„Baugebiet östlich der Lambertischule“ gemäß § 10 BauGB im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als 
Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Ermöglichung einer maßvollen Nach-
verdichtung. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Prof.-Katerkamp-Straße tlw., 
 
im Osten durch die Goethestraße tlw., 
 
im Süden durch die Straße Gausebrink tlw., 
 
im Westen durch die Schillerstraße tlw.. 
 
Die angegebenen Straßen liegen in den Fluren 34 und 35 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
  



45 

 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-351, per E-Mail: sina.lenz@ochtrup.de oder schriftlich wird 
gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de , Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

mailto:sina.lenz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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13.) Bekanntmachung der 3. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Ochtrup 
(StpS) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
3. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Ochtrup (StpS) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 aufgrund §§48 Abs. 1, 89 Abs. 
1 Nr. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21.07.2018 
(GV.NRW. 2018, S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2023 (GV.NRW. S. 1172) 
und der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW S. 490) folgende 3. Änderung der Stellplatzablö-
sesatzung der Stadt Ochtrup beschlossen: 
 
§ 3 wird wie folgt geändert: 
 
Neu (7) Bis zu einem Viertel der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge kann durch die 
Schaffung von Fahrradabstellplätzen ersetzt werden, dabei sind für einen Stellplatz vier Fahr-
radabstellplätze herzustellen. 
 
Alt (7) wird neu (8) 
Alt (8) wird neu (9) 
 
§ 4 wird wie folgt ergänzt: 
 
(4) Notwendige Stellplätze für Fahrräder müssen von der Verkehrsfläche ebenerdig oder durch 
Rampen, Aufzüge oder vergleichbare Einrichtungen verkehrssicher und leicht erreichbar sein. 
Notwendige Stellplätze für Fahrräder müssen 
1. eine Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen und 
2. eine Fläche von mindestens 1,5 m² je Stellplatz haben. 
Für Anlagen, die mehr als zehn notwendige Stellplätze für Fahrräder außerhalb von Gebäuden 
aufnehmen, wird eine Überdachung empfohlen. Jeder siebte notwendige Stellplatz für Fahr-
räder muss durch eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 m² zum Abstellen von Kinder- 
oder Lastenanhängern geeignet sein. 
 
§ 8 wird wie folgt geändert: 
 
Diese 3. Änderung der Satzung tritt am 01.04.2024 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur 3. Änderung der Stellplatzsatzung (StpS) der Stadt Ochtrup wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Bauleitplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
48607 Ochtrup, den 04.03.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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